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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1955

Norm

ABGB §1320 B1

Rechtssatz

Der Tierhalter haftet nicht schon deswegen für einen Schaden, weil die Verwahrung nicht so sorgsam war, daß jeder

Schade ausgeschlossen werden konnte, wenn sie doch hingereicht hätte, den konkret eingetretenen Schaden zu

vermeiden. Anbinden eines Hundes vor der Kirchentür.
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